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Rückrufe auf der offiziellen Verbraucherplattform lebensmittelwarnung.de
Gesetzliche Grundlagen, Zuständigkeiten und Informationen      

Ob zu Hause am Rechner oder unterwegs
per App – mit lebensmittelwarnung.de
immer aktuell informiert!

Mehr erfahren unter: 
www.lebensmittelwarnung.de
www.lebensmittelwarnung.de/app

lebensmittelwarnung.de ist die offizielle Plattform für Rückrufe und relevante Meldungen zu Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Mitteln zum Tätowieren. 
Die zuständigen Behörden der 16 Bundesländer und das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) publizieren auf dem Portal Informationen zu Produkten,
die möglicherweise gesundheitsgefährdend bzw. aus anderen Gründen für den Verzehr ungeeignet sind oder Verbraucherinnen und Verbraucher täuschen können.

... die zuständige
Behörde.2... das betroffene

Unternehmen.

Produkt hat Verbraucherinnen und Verbraucher erreicht.

Meldung an die Öffentlichkeit durch ...

1 ... das BVL.3

Dies ist der Regelfall. 

Die zuständige Behörde
weist auf
lebensmittelwarnung.de auf
den Produktrückruf eines
Unternehmens hin.

Wenn ein Unternehmen
seinen Verpflichtungen zum
Rückruf von Produkten nicht
nachkommt, kann die
zuständige Behörde nach
Anhörung des Unternehmens
selbst Produktrückrufe auf
lebensmittelwarnung.de
veröffentlichen.

Liegt eine Mitteilung eines
anderen EU-Mitgliedstaates
oder eines Drittlandes vor und
gibt es keine zuständige
Landesbehörde, übernimmt
das BVL als Bundesbehörde
die Einstellung von
Meldungen (z. B.
Internethandel).

Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (BVL)

Referat 121 - Koordination lebensmittelwarnung.de
Gerichtstraße 49, 13347 Berlin

Angebot und Funktionen: Alle Meldungen in einer App.

Zuständigkeiten: Wer macht was?

Gesetzliche Grundlagen: Information der Öffentlichkeit

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 (Lebensmittelbasisverordnung)
– verpflichtet Unternehmen zur Rücknahme / Rückruf und Information bei Risiko (Artikel 19)

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
– regelt die behördliche Öffentlichkeitsinformation (§ 40 Absatz 1, 2 und 5)

Information für Verbraucherinnen und Verbraucher auf

Landesministerium / Senatsverwaltung erstellt 
und veröffentlicht Meldung im Portal

Information an die zuständige Behörde vor Ort 
(Sitz des Unternehmens)

Rückruf durch das Unternehmen

Behörde vor Ort informiert Landesministerium /
Senatsverwaltung

Wie gelangt ein Rückruf auf das Portal?

Lebensmittel
Nahrungsmittel, wie z. B. Obst, Gemüse und Erzeugnisse tierischen
Ursprungs wie Milch und Käse, sowohl in unverarbeitetem als auch
verarbeitetem Zustand, die für den menschlichen Verzehr bestimmt
sind.

Kosmetische Mittel

Mittel zum 
Tätowieren

Produkte, die dazu bestimmt sind, äußerlich mit dem Körper, also z. B.
mit Haut, Haaren, Nägeln oder Lippen in Berührung zu kommen. Die
Mundhöhle mit ihrer Schleimhaut und den Zähnen ist auch An-
wendungsort kosmetischer Mittel.

Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung
kommen wie z. B. Besteck, Geschirr und Verpackungen. Gegenstände,
die mit dem Körper in Kontakt kommen, wie z. B. Spielwaren, Kleidung,
Perücken und Reinigungsmittel gehören auch dazu.

Die Einordnung wird durch das erstellende Bundesland eigenverant-
wortlich vorgenommen. Verbraucherinnen und Verbraucher können auf
diesem Wege explizit nach Meldungen entsprechender Produkte für
diese Zielgruppe suchen und filtern.

Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die für die Veränderung des
Aussehens in oder unter die menschliche Haut eingebracht werden.

Produkttypen

Seit 2011 ist lebensmittelwarnung.de der zentrale Kommunikationskanal von
Bund und Ländern bei Rückrufaktionen im gesundheitlichen Verbraucherschutz.
Alle Informationen basieren auf dem jeweils aktuellen Kenntnisstand der
Behörden und werden fortlaufend aktualisiert. 

Meldungsgründe

Produktrückrufe: Aktuelle Meldungen direkt aufs
Smartphone
Teilen: Wichtige Infos schnell und einfach verbreiten
Zeitnah: Push-Benachrichtigungen individuell
einrichten 
Personalisiert: gezielte Such- und Filterfunktionen
nutzen
Informationen: Antworten im FAQ und Glossar
entdecken
Themen: Statistiken & weiterführende Inhalte lesen
Ansprechpartner: Kontakt aufnehmen & Feedback
senden 

Kontakt: S. Raschke, G. Wengler, K. Lindner 
lebensmittelwarnung@bvl.bund.de 
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